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Stadt 
Heidelberg 
Heidelberg, den 11.02.2022 

A n f r a g e  N r . :  0 0 0 9 / 2 0 2 2 / F Z   
A n f r a g e  v o n :  S t a d t r a t  L e u z i n g e r  
A n f r a g e d a t u m :  1 9 . 0 1 . 2 0 2 2  

B e t reff: 

Ve rschiedenes 

Schriftliche Frage:  

1. Der Versand von Weihnachtskarten gehört laut Schreiben Ihres Referats angeblich nicht 
zur Gemeinderatstätigkeit und könne daher nicht über Fraktionsmittel abgerechnet wer-
den. Da ich zeitgleich mit besagtem Schrieb auch eine Weihnachtskarte von Herrn Bürger-
meister Erichson Ihnen persönlich erhielt, kann ich dies nur als Realsatire deuten. Zudem 
kenne ich persönlich zahlreiche Mandatstragende der Partei Die PARTEI, die jedes Jahr aus 
Fraktionsmitteln Weihnachts- Oster- und sogar Geburtstagskarten versenden. Wieso soll 
dies ausgerechnet in Heidelberg keine Stadtratstätigkeit sein?  
Wieso ist es hingegen offenbar eine (Ober-)BürgermeisterInnentätigkeit?  

2. Was gehört zur Gemeinderatstätigkeit?  Was gehört explizit nicht zur Gemeinderatstätig-
keit? Gibt es Grauzonen? -Bitte vollständig auflisten und ausführlich Begründen!  

4. Wer legt eigentlich fest, was exakt Tätigkeiten eines Gemeinderats sind und was nicht?   

5. Wie viele Weihnachtsgrußkarten wurden durch Sie und die BügermeisterInnen unter 
Verwendung von Steuermitteln verschickt? Wie viele sonstige Grußkarten? Bitte für die Ka-
lenderjahre 2020 und 2021 aufschlüsseln nach Kalenderwoche und Art der Grußkarte. Wie 
viele Kosten hat das verursacht? Bitte Kosten für Karten und Porto getrennt aufführen.  

6. Wie hoch sind die Kosten die das Versenden der Einladungen zu den Sitzungen des Ältes-
tenrats auf dem Postweg zusätzlich zur Einladung per mail verursachen? Warum versen-
den Sie diese -aber auch andere Einladungen- überhaupt noch auf dem Postweg (Stichwort 
Digitalisierung)?  

B eschlusslauf 

Letzte Aktualisierung: 30. März 2022 
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7. Der Einkauf von vier Flaschen billigstem Rotkäppchensekt (circa 9 Euro) für den Sekt-
empfang zum Jubiläum „1 Jahr die PARTEI im Gemeinderat Heidelberg“ wurde ebenfalls 
nicht als Fraktionsgeschäftskosten anerkannt.  
Wie soll man einen Sektempfang durchführen, wenn der Kauf von Sekt nicht genehmigt 
wird? Wie viele alkoholische Getränke wurden im Kalenderjahr 2020 und 2021 durch das OB 
Referat unter Verwendung von Steuermitteln gekauft und ausgeschenkt? Bitte um genaue 
Auflistung.  

8. Wie hoch war der Arbeitsaufwand zur Beantwortung dieses Fragenkatalogs? Übersteigt 
die Vergütung der Arbeitsleistung die Summe von 60,13 Euro (Kosten PARTEInachtskarten 
2020)?  

Antwort:  

Gemäß § 32a Absatz 3 der Gemeindeordnung Baden-Württemberg kann die Gemeinde den 
Fraktionen Mittel aus ihrem Haushalt für die sächlichen und personellen Aufwendungen 
der Fraktionsarbeit gewähren. Laut der Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg 
dienen die Mittel zur Finanzierung des Aufwands, welcher den Fraktionen für die Erfüllung 
ihrer Aufgaben (Koordinierung, Steuerung und Erleichterung der Meinungsbildung sow ie 
Beschlussfassung in der Vertretungskörperschaft) als Gliederung der Vertretungskörper-
schaft entsteht (Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg; GPA-Mitteilung 1/1992 
vom 31.12.1992; Az. 022.14; 012.14). Die Zulässigkeit der Verwendung von Fraktionsmitt eln 
wird nach den Grundsätzen für die Fraktionsfinanzierung aus Kommunalen Haushaltsmit-
teln (abgestimmte Darstellung zwischen Innenministerium, Regierungspräsidien, Gemein-
deprüfungsanstalt und Kommunalen Landesverbänden) beurteilt. 

Diese Mittel sind nicht mit der Aufwandsentschädigung nach § 2 der Ehrenamtsentschädi-
gungssatzung zu verwechseln, welche dem Ersatz der Auslagen der einzelnen Stadträtin-
nen und Stadträten dienen. Diese können nach eigenem Ermessen verwendet werden, un-
ter anderem für Grußkarten.  
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Zu 5.  
Der Versand offizieller Weihnachts- oder Geburtstagsgrußkarten dient in erster Linie re-
präsentativen Zwecken und ist somit auch immer Teil der Außenwirkung und der Städtedip-
lomatie. Die Gesamtzahl der in den Jahren 2020 und 2021 durch Herrn Oberbürgermeister 
und durch die Dezernate II, III, IV und V bestellten und versandten Weihnachtsgrußkarten 
bewegte sich jeweils im dreistelligen Bereich, gleiches gilt für die jährlich von Herrn O ber-
bürgermeister und von den Dezernaten versandten Geburtstagsgrußkarten. Die Gesamt-
kosten für die Herstellung und den Versand der Weihnachtsgrußkarten wie auch der Ge-
burtstagsgrußkarten lagen in beiden Jahren jeweils im dreistelligen Bereich. 

Eine darüber hinaus detaillierte Beantwortung (Aufschlüsselung nach Kalenderwochen 
und so weiter) übersteigt den Rahmen der Fragezeit.  

Zu 6. 
Der Ältestenrat wird grundsätzlich digital eingeladen. Lediglich die Personen, welche Pa-
pierversand wünschen, erhalten die Unterlagen für den Ältestenrat zusammen mit den Un-
terlagen für den Haupt- und Finanzausschuss auf dem Postweg. Somit entstehen keine zu-
sätzlichen Portokosten für den Ältestenrat. 

Zu 7. 
Das Referat des Oberbürgermeisters schenkt Alkohol bei protokollarisch und repräsenta-
tiv bedeutsamen Veranstaltungen und Empfängen mit externen Gästen und hochrangingen 
Persönlichkeiten aus. In den vergangenen beiden Jahren war dies bei jeweils weniger als 
20 Veranstaltungen der Fall. 
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Sitzung des Gemeinderates nach § 37a Gemeindeordnung 

vom 17.03.2022 

Stadtrat Leuzinger - Zusatzfrage 

Es geht um meine Frage vom 19.01.2022 mit dem Titel Verschiedenes. Da wurde ein Teil der 
Fragen beantwortet, ein Großteil jedoch nicht. Deshalb bitte ich um die Beantwortung der 
Fragen Nummer 2, 4 und 8 und habe eine Nachfrage zu Frage Nummer 6. Da haben Sie ge-
schrieben, dass die Einladung zum Ältestenrat grundsätzlich nicht separat erfolgen würde. 
Das ist falsch, ich habe zweieinhalb Jahre separate Einladungen zusätzlich zur digitalen 
Einladung erhalten. Es hat jetzt, nachdem ich diese Frage gestellt habe, aufgehört. Vielen 
Dank. Ich möchte aber auch darum bitten, dass Einladungen zu Empfängen oder Events 
künftig digital erfolgen, das Porto können wir uns als Stadtverwaltung einfach sparen. Und 
sollte es dennoch Post geben, dann bitte an meine Geschäftsstelle und nicht an meine Pri-
vatadresse. Und zu Nummer 7: Da möchte ich bitten, die Frage, wie man einen Sektempfang 
durchführen soll, ohne dass die Kosten für den Sekt von den Fraktionsbudgets gedeckt sind 
durchführen soll? Das wurde auch nicht beantwortet. Vielen Dank. 

Oberbürgermeister Prof. Dr. Würzner 

Ok, beantworten wir noch. 

Ergebnis: behandelt mit Zusatzfrage 
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